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§ 2.3 Beitragsbefreiung

Ehrenmitglieder ab dem Folgejahr nach der Ernennung zum Ehrenmitglied.

Schiedsrichter/Kampfrichter solange sie für den Verein tätig sind und im Besitz einer gültigen Li-
zenz des jeweiligen Fachverbandes sind.

Arbeitslose (ALG II-Empfänger) werden auf Antrag vom Beitrag befreit, dieser Antrag ist jährlich 
ohne Aufforderung neu zustellen.

§ 2.4 Angebote gegen zusätzlichen Beitrag

Bei Bedarf erhebt der Verein für einzelne Angebote zusätzlich zu den in § 2 genannten Beiträgen 
einen jährlichen Zusatzbetrag. Dieser Betrag wird für das jeweilige Angebot im Einzelnen festge-
setzt und veröffentlicht.

§ 2.5 Kursangebote

Der Verein bietet darüber hinaus zeitlich befristete Kurse in einzelnen Sportarten an, die auch von 
Nichtmitgliedern genutzt werden können. Kursgebühren für Mitglieder und Nichtmitglieder werden 
für den jeweiligen Kurs im Einzelnen festgesetzt und veröffentlicht.

§ 3 Zahlungsweise, Gebühren und Fälligkeit der Beiträge

Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährlich im Januar und Juli fällig. Bei Eintritt innerhalb eines Jahres ist 
der entsprechende Monat des Eintritts für die Beitragsberechnung maßgebend. Die Zahlung erfolgt 
nur durch SEPA-Einzugsverfahren. Änderungen der Kontodaten sind unverzüglich der 
Geschäftsstelle mitzuteilen. Gebühren für Rücklastschriften, die durch Verschulden des Mitglieds 
entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. Für Mitglieder, die nicht am SEPA-Einzugsverfahren teil-
nehmen, wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von zusätzlich 5,00 Euro pro Beitragserhebung 
berechnet.

§ 4 Sportversicherung

Im jährlichen Grundbeitrag ist die Sportversicherung enthalten.

§ 5 Teilnahme von Nicht-Vereinsmitgliedern an Sportangeboten

Jede/r Interessent/in kann einmalig bis zu vier Wochen kostenlos die Sportangebote des Vereins 
nach Absprache mit den Übungsleitern testen.

§ 6 Aktivitäten in mehreren Abteilungen

Werden Aktivitäten in mehreren Abteilungen in Anspruch genommen, wird für jede Abteilung der 
Abteilungsbeitrag erhoben.

§ 7 Mahnverfahren

Vier Wochen nach Ablauf der Fälligkeit werden säumige Mitglieder gemahnt. Die zweite Mahnung 
erfolgt zwei Monate nach Fälligkeit. Mitglieder, die länger als sechs Monate Beitragsrückstände 
aufweisen, werden letztmalig mit einer Fristsetzung von zwei Wochen gemahnt. In diesen Fällen 
bleiben aktive Mitglieder bis zur Begleichung der Rückstände für die Teilnahme am Spiel- und 
Trainingsbetrieb vereinsintern gesperrt. Die Abteilungsleitungen bzw. Übungsleiter/innen sind 
schriftlich zu informieren. Ab der zweiten Mahnung wird eine Mahngebühr von 5,00 Euro erhoben. 
Bleiben auch weitere Mahnungen erfolglos, kann der geschäftsführende Vorstand ein kostenpflich-
tiges Inkassoverfahren einleiten.

Meerbusch, den 01.01.2026


